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Eingang: Az:

Antrag auf Ausnahmegenehmigung von Alterserfordernis zum Schießen

Ich / Wir beantrage(n)
Name, Vorname

Straße

Telefon-Nr.

PLZ, Wohnort

für
Name, Vorname

Geburtsdatum, Geburtsort

unsere Tochter unseren Sohn

eine Ausnahmegenehmigung nach § 27 Abs. 4 WaffG zum Schießen mit Luftdruck-, 
Federdruck- und CO2-Waffen auf genehmigten Schießstätten.

Begründung der Erziehungsberechtigten: 
Unser Kind ist körperlich und geistig in der Lage, mit Luftdruck-, Federdruck- und CO2-Waffen sicher 
umzugehen. Wir sind daher damit einverstanden, dass unser Kind bereits in diesem Alter unter fach-
kundiger und pädagogischer Anleitung mit vorstehenden Waffenarten schießsportlich trainiert und 
ausgebildet wird.

Eine ärztliche Bescheinigung, welche die geistige und körperliche Eignung bestätigt, liegt bei.

Auf Grund des uns bekannten Gesundheitszustandes und der hiermit versicherten körperlichen 
und geistigen Reife unseres Kindes halten wir die Vorlage einer zusätzlichen ärztlichen Beschei-
nigung für nicht notwendig.

** Für Kinder unter zehn Jahren ist dieser Vorlageverzicht nicht möglich.

Ort, Datum

Unterschritt der Sorgeberechtigten Unterschritt der Sorgeberechtigten 



Die fachkundige Anleitung und ständige Aufsicht wird durch den Schützenverein

gewährleistet.

Erklärung des Schützenvereins: 
O. g. Kind scheint nach erster Inaugenscheinnahme die notwendige Begabung für die Ausübung 
des sportlichen Schießens zu besitzen. 
Um qualifizierten Nachwuchs für den Schießsport gewinnen zu können, muss dieser möglichst 
frühzeitig geschult und unterrichtet werden. Die Schießausbildung erfolgt daher im Rahmen der 
Jugendarbeit des Vereins, weswegen gewährleistet ist, dass alle Jugendlichen und Neumitglieder 
unter Obhut von verantwortlichen  und zur Kinder- und Jugendarbeit für das Schießen geeigneten 
Aufsichtspersonen angeleitet und beaufsichtigt werden. Das Training findet vorwiegend auf der 
eigenen Schießanlage statt. Aber auch überörtliche Trainings- und Vergleichsschießen, im Raum 
des Bezirks, sollen wahrgenommen werden.

Ort, Datum

Unterschritt des 1. Schützenmeisters / 1. Vorsitzenden 
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